
 

 

 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 22.03.2023 

 

 

Nr. A 0165/2022  

 

Auftrag André Wyss (EVP, Rohr): Abschaffung der Ertragswertberechnung bei den 

Vermögenssteuern 

  

Der Kantonsrat von Solothurn beschliesst: 

 

Der Auftrag «Abschaffung der Ertragswertberechnung bei den Vermögenssteuern» wird erheb-

lich erklärt. 

 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Ertragswertberechnung (Steuergesetz Art. 67, Abs. 3) er-

satzlos zu streichen. 

 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Susanne Koch Hauser Markus Ballmer 

Präsidentin Ratssekretär 

 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

 

Verteiler 

Finanzdepartement 

Aktuarin Finanzkommission 

Kantonale Finanzkontrolle 

Parlamentsdienste (2206/2023)  


